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B E B A U U N G S P L A N   
MIT GRÜNORDNUNGSPLAN 

 

   

NR .  1 25  S AND FE LD – N EU  I   

   
   
STADT 
LANDKREIS 
REGIERUNGSBEZIRK  

KELHEIM 
KELHEIM 

NIEDERBAYERN 

  

   

   

Präambel: 
Die Stadt Kelheim erlässt gemäß § 2 Abs. 1, §§ 9, 10, 13a und 13b des 
Baugesetzbuches (BauGB) in Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 
588, BayRS 2132-1-B) zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 
25.05.2021 (GVBl. S. 286), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl I S. 3786), Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-1-l) 
zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 09.03.2021 (GVBl S. 74) 
und der Planzeichenverordnung (PlanZVO) vom 18.12.1990 (BGBl 1991 I 
S. 58) zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl I 
S. 1057) den Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 125 „Sandfeld – 
Neu I“ nebst Begründung sowie sämtlicher Anhänge in der Fassung vom 
01.03.2021 als S a t z u n g. 
 

§ 1 - Räumlicher Geltungsbereich 
Für den Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 125 „Sandfeld – Neu I“ 
gilt der vom Ingenieurbüro Komplan, Leukstraße 3, 84028 Landshut 
ausgearbeitete Entwurf II mit dem beschlossenen räumlichen 
Geltungsbereich einschließlich der Festsetzungen durch Planzeichen und 
Text nebst Begründung sowie sämtlicher Anhänge in der Fassung vom 
01.03.2021. 

 

§ 2 - Inkrafttreten 
Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 125 „Sandfeld – Neu I“ 
mit Begründung sowie sämtlicher Anhänge in der Fassung vom 
01.03.20 21  tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am Tage der 
Bekanntmachung in Kraft. 
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A) BEBAUUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und Art. 81 BayBO 
 

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG  (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB) 

1.1 Allgemeines W ohngebiet (§ 4 BauNVO) 
Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO folgende Nutzungen: 
 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
 sonstige  nicht störende Gewerbebetriebe,  
 Anlagen für Verwaltungen, 
 Gartenbaubetriebe, 
 Tankstellen. 
 
 

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG  (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB) 
2.1 Zulässige Grund-/ Geschossfläche 

Nutzung 
Grundflächenzahl-GRZ 

§ 17 i.V.m. § 19 BauNVO 
Geschossflächenzahl-GFZ 

§ 17 i.V.m. § 20 BauNVO 
W A max. 0,35 max. 0,6 

Hinweis:  
Die zuläss ige Grundfläche kann nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO durch die Errichtung von 
Zubehöranlagen für Nebengebäude, Garagen, Carports und Ste llplätzen e inschließlich deren 
Zufahrten und Zugängen,  um 50 v.H. überschritten werden, jedoch höchstens bis zu e iner 
Grundfläche von 0,5. 

 
2.2 Zahl der Vollgeschosse 
2.2.1  Zubehöranlagen - Garagen/ Carports/ Nebengebäude 

max. 1 Vollgeschoss zulässig 
Bauweise:   Erdgeschoss (E) 
Die Anordnung der Garage/ Carports/ Nebengebäude hat oberirdisch zu erfolgen. 
Die Errichtung von Kellergaragen ist unzulässig. 

2.2.2 Anbauten 
max. 1 Vollgeschoss zulässig 
Bauweise:   Erdgeschoss (E) 

2.2.3  Wohngebäude 
max. 2 Vollgeschosse zulässig 
Bauweise:  Bautyp A: Erdgeschoss (E) 
 Bautyp B: Erdgeschoss und Dachgeschoss (E+D) 
  Das 2. Vollgeschoss ist im Dachgeschoss anzuordnen 

Bautyp C: Erdgeschoss und 1 Obergeschoss (E+I) 
 Das 2. Vollgeschoss ist im Obergeschoss anzuordnen 

 
2.3 Höhe baulicher Anlagen 
2.3.1  Wandhöhe 

Zubehöranlagen - Garagen/ Carports/ Nebengebäude: max.    3,00 m 
Anbauten: max.    4,00 m 
Wohngebäude: Bautyp A: max.    3,50 m 
 Bautyp B: max.    5,00 m 
 Bautyp C: max.    6,50 m 
Definition: 
Die W andhöhe is t zu messen ab FFOK-Erdgeschoss bis  zum Schnittpunkt der Außenwand mit der 
Dachhaut an der Traufseite oder bis  zum oberen Abschluss der W and. 

2.4 Höhenlage baulicher Anlagen  (§ 9 Abs. 3 BauGB) 
Die FFOK-Erdgeschoss der Gebäude und baulichen Anlagen sind auf das Niveau der 
zugehörigen Erschließungsstraße zu legen (Bezugspunkt im Zufahrtsbereich gemäß 
Planzeichen). Eine Höhendifferenz bis max. 0,5 m ist zulässig. 
 
 

3 BAUW EISE  (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 
Im gesamten Baugebiet gilt die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO. 
Eine Grenzbebauung ist nur für Doppelhäuser auf den betreffenden Grundstücken sowie 
für Zubehöranlagen (Garagen/ Carports/ Nebengebäude) zulässig. 
 
 

4 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN  (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 
Gebäude und bauliche Anlagen sind nur innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig. Auf § 23 Abs. 3 BauNVO wird 
verwiesen. 
Ausnahmen bilden untergeordnete Anlagen in Form von W intergärten, 
Terrassenüberdachungen und Balkone. Diese sind auch außerhalb der Baugrenzen bis zu 
einer Tiefe von 2,50 m zulässig. Auf die Festsetzungen durch Planzeichen zu Baugrenzen 
wird verwiesen. 
Die der Versorgung des Gebietes notwendigen Versorgungsanlagen werden auch 
außerhalb der überbaubaren F lächen für zulässig erklärt. 
Hinweis:  
Eine Überschreitung is t nur in geringfügigem Ausmaß zuläss ig, soweit ke ine Verletzung zu den 
erforderlichen Abstands flächen hervorgerufen wird.  

 
4.1 Private Verkehrsflächen 
4.1.1  Zufahrten  

Die verkehrliche Erschließung hat ausschließlich über die  im Bebauungsplan 
ausgewiesenen Einfahrten und Ausfahrten zu erfolgen. 

4.1.2 Stellplätze 
Ste llplätze für Kraftfahrzeuge sind auf den privaten Grundstücksflächen auf den jeweils 
zugeordneten überbaubaren Flächen anzuordnen. 
Hinweis:  
Bei Anordnung von Ste llplätzen außerhalb der überbaubaren Flächen is t eine isolierte Befre iung 
e inzuholen. 

4.1.3 Anzahl der Stellplätze 
Die Anzahl der erforderlichen Ste llplätze  richtet sich nach der Stellpla tzsatzung der Stadt 
Kelheim in der jeweils gültigen Fassung. 
 

4.2 Abstandsflächen 
Die Abstandsflächen innerhalb des Geltungsbereiches bemessen sich ausschließlich 
gemäß Art. 6 BayBO. 
 
 

5 FIRSTRICHTUNG  (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 
Die Firstrichtung ist dem Planeintrag zu entnehmen und hat paralle l zur längeren 
Gebäudeseite zu verlaufen. 
 
 

6 MINDESTGRÖSSE DER BAUGRUNDSTÜCKE  (§ 9 ABS. 1 NR. 3 BAUGB) 

Bautyp  Größe in m 2 

Einzelhaus  400 
Doppe lhaus  350 

 
 

7 ANZAHL DER W OHNUNGEN   (§ 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB) 
Grundstück Wohnungen (Whg.) 

Parzellen 1-4 (Einzelhäuser) max. 1 Whg. je  Einzelhaus 
Parzellen 5-8 (Doppelhäuser) max. 1 W hg. je Doppe lhaushälfte  

 
 

8 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  (ART. 81 BAYBO) 
8.1 Gestaltung baulicher Anlagen 
8.1.1 Zubehöranlagen - Garagen/ Carports/ Nebengebäude 

Dachform: Satteldach (SD)/ Walmdach (W D)/ Pultdach (PD)/  Flachdach (FD); 
Dachneigung: max. 25°; 
Dachdeckung: Ziegel-oder Betondachsteine, rot-rotbraun-anthrazit-grau; 

bei PD/ FD auch Metalldeckung oder extensive Dachbegrünung zulässig;  
Solar- und Photovoltaikmodule  als eigenständige Dachhaut zulässig; 

Dachüber stand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m; 
 bei FD unzulässig; 
Dachaufbauten: unzulässig. 

8.1.2 Anbauten 
Dachform: Pultdach (PD)/ Flachdach (FD); 
Dachneigung: max. 15°; 
Dachdeckung:  Foliendach, Meta lldeckung oder extensive Dachbegrünung zulässig; 
  Solar- und Photovoltaikmodule  als eigenständige Dachhaut zulässig; 
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1 ,00 m; 
 bei FD:  unzulässig; 
Dachaufbauten: unzulässig; 
Zwerchgiebe l/ 
Standgiebel: unzulässig; 

8.1.3 W ohngebäude 
Bautyp A/C 
Dachform: Satteldach (SD)/ auch höhenversetzt/ W almdach (WD)/ Zeltdach (ZD)/ 

Pultdach (PD) 
Dachneigung: bei SD/ W D/ ZD   15 - 25°; 
 bei PD    5 - 15°; 
Dachdeckung: Ziegel- oder Betondachsteine, rot-rotbraun-anthrazit-grau; 

bei PD auch Metalldeckung oder extensive Dachbegrünung zulässig;  
Solar- und Photovoltaikmodule als eigenständige Dachhaut zulässig; 

Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m 
Dachaufbauten: unzulässig; 
Zwerchgiebe l/ 
Standgiebel: unzulässig; 

Bautyp B 
Dachf orm: Satteldach (SD)/ auch höhenversetzt; 
Dachneigung: 30 - 45°; 
Dachdeckung: Ziegel- oder Betondachsteine, rot-rotbraun-anthrazit-grau; 

Solar- und Photovoltaikmodule als eigenständige Dachhaut zulässig; 
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m 
Dachau fbauten: zulässig als Giebel- oder Schleppgaupen in Form von Einzelgaupen; 

Aneinandergereihte Dachgaupen, turmartige Dachaufbauten sowie 
Einschnitte in die Dachflächen sind unzulässig; 

Zwerchgiebe l/ 
Standgiebel: zulässig; Breite: max. 1/3 der Gebäudelänge 
 

8.2 Alternative Energien 
Zur Förderung regenerativer Energiegewinnung sind Solar- und Photovoltaikmodule 
innerhalb des Geltungsbereiches auf den Dachflächen der jeweiligen Gebäude und 
baulichen Anlagen zulässig. Bei geneigten Dachformen sind Anlagen entsprechend der 
ausgebildeten Dachneigung zu errichten. Aufgeständerte Modulkonstruktionen sind 
ausschließlich bei Flachdachausbildung zulässig. 
 

8.3 Einfriedungen und Sichtschutz 
Einfriedungen: 
Art und Ausführung: Holzzaun/ Me tallzaun/ sowie lebende Zäune, 
Höhe der Einfriedung: straßenseitige Begrenzung zu öffentlichen Verkehrsflächen: 
 max. 1,00 m ab OK Verkehrsfläche/ Gehweg; 

 seitliche und rückwärtige Begrenzung: 
 max. 2,00 m ab OK fertigem Gelände; 

Sockel: unzulässig; 

Sichtschutz: 
Ein Sichtschutz ist zur Trennung von Terrassen und Balkonen zulässig. 
Art und Ausführung: Holz/ Naturstein/ Sichtmauerwerk; 
Höhe des Sichtschutzes:  max. 2,00 m; 
 

8.4 Gestaltung des Geländes 
 Abgrabungen/ Aufschüttungen: 

Im gesamten Baugebiet sind Abgrabungen bis max. 0,50 m und Aufschüttungen bis max. 
0,50 m zulässig. 

Stützmauern: 
Art und Ausführung: Sichtbeton/ S teingitterkörbe (Gabionen)/ Natursteinmauern 
Höhe:  max. 0,50 m ab fertigem Gelände 

Weitere Geländeunterschiede sind als natürliche Böschungen auszubilden. 
Stützmauern entlang von Grundstücksgrenzen am Baugebietsrand sind unzulässig. 
Hinweis:   
Die Geländehöhen s ind auf die jeweiligen benachbarten Grundstücke abzustimmen. 
Die Geländeveränderungen dürfen dabei ge mäß § 37 W HG nicht zu nachte iligen  
Veränderungen des Oberflächenwasserabflusses (wild abfließendes W asser) für Dritte  führen.  
Im Bauantrag s ind sowohl die bestehenden als  auch die geplanten Ge ländehöhen darzuste lle n. 
Maßgebend für die Ermittlung der W andhöhe n is t die FFOK-Erdgeschoss. 

 
 

9 NIEDERSCHLAGSW ASSERBESEITIGUNG  (§ 9 ABS. 1 NR. 14 BAUGB) 
Auf den privaten Grundstücksflächen sind ausreichend dimensionierte Rückhalte- bzw. 
Pufferanlagen zur Sammlung und ggf. zur Versickerung des anfallenden 
Niederschlagswassers zu errichten (dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung). 
D ie Rückhalte- und Sickereinrichtungen sind in Form von oberirdischen Becken oder 
Mulden bzw. als unterirdische Zisternen oder Rigolen auszubilden. Ein Überlauf hat in die 
öffentliche Regenwasserkanalisation zu erfolgen. 
Hinweis:  
Ein Nachweis der Dimensionierung hat in den nachgeordneten Verfahren auf Ebene der 
Entwässerungsplanung zu erfo lgen. 
 

1 PLANGRUNDLAGE  
Die aktuelle  digita le F lurkarte (DFK) der Bayerischen Vermessungsverwaltung wurde von der Stadt 
Kelheim  zur Verfügung gestellt. Die Planzeichnung is t zur Maßentnahme nur bedingt und a ls Eigen-
tumsnachweis nicht geeignet, da keine Gewähr für Maßhaltigkeit und Richtigkeit gegeben ist. 
 

2 BAUGRUND  
Zur endgültigen Klärung der Untergrundverhältnisse hinsichtlich Gründung der Gebäude und 
Erschließungsanlagen sowie der Vers ickerungsverhältnisse, wird den Bauwerbern die Erste llung von 
Boden - und Baugrundgutachten empfohlen. 
 

3 BODENSCHUTZ - SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ 
VOR SCHÄDLICHEN UMW ELTEINW IRKUNGEN 
Bei baulichen und sonstigen Veränderungen des Geländes is t der anfa llende Oberboden in nutzba-
rem Zustand zu erhalten und so zu s ichern, dass er jederzeit zu Kulturzwecken verwendet werden 
kann. Er  ist in seiner gesamten Stärke anzuheben und in Mieten (maximal 3,00 m Basisbreite, 
1,00 °m Kronenbreite, 1,50 m Höhe, bei Flächenlagerung 1,00 m Höhe) zu lagern. Die Oberbodenla-
ger s ind bei e iner Lagerdauer von über 6 Monaten mit tie fwurzelnden, winterharten und stark was-
serzehrenden Pflanzen (z.  B. Luzerne, W aldstauden-Segge, Lupine) als  Gründüngung a nzusäen, 
e ine Befahrung mit Maschinen ist zu unterlassen. Die Vorgaben der DIN 19731 sind zu beachten. 
 

4 ALTLASTEN  
Altlast- bzw. Alt lastverdachtsflächen innerhalb des Geltungsbereiches s ind der Stadt Kelheim sowie 
dem Landratsamt Kelheim, Sachgebiet Wasserrecht, s taatliches Abfallrecht, Bodenschutzrecht, nicht 
bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Grundwasser großflächig mit deponiespezifi-
schen Schadstoffen aus benachbarten Altdeponien belastet ist. Aus diesem Grund sollte  auf die 
Nutzung von Grundwasser in jeglicher Form z. B. für Gartenbewässerung oder a ls  Brauchwasser, 
verzichtet werden. Durch die hohe spezifische Schadstoffbelastung im Grundwasser, ist damit zu 
rechnen, dass Aushubmaterial aus dem Grundwasserschwankungsbereich, das im Zusammenhang 
mit Aushubmaßnahmen bei Baumaßnahmen zu Tage gefördert wird, e ine entsprechende Schad-
stoffbelastung aufweisen kann. Sollte  bei Baugrunduntersuchungen oder Aushubmaßnahmen ein 
Hinweis auf Auffüllungen bzw. Aushubmateria l mit schädlichen Bodenverunreinigungen angetroffen 
werden, is t das Landratsamt Kelheim, Sachgebiet W asserrecht, s taatliches Abfa llrecht, Boden-
schutzrecht zu benachrichtigen und das weitere Vorgehen abzustimmen. Diesbezüglich wird darauf 
hingewiesen, dass Aushubmateria l nach den e inschlägigen Vorgaben e iner dafür zuläss igen ord-
nungsgemäßen und schadlosen Entsorgung zuzuführen ist. 

 

5 DENK MALSCHUTZ  
Bei Erdarbeiten zu Tage ko mmende Keramik-, Metall-  oder Knochenfunde s ind umgehend dem 
Landratsamt Kelheim bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu me lden. Die aufge-
fundenen Ge genstände und der Fundort s ind bis  zum Ablauf von e iner W oche nach der Anzeige un-
verändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher frei-
gibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Auf die entsprechenden Bestimmungen des 
Art.°8°Abs. 1 und 2 BayDschG wird verwiesen. 

 

6 NAC HBARSCHAFTSRECHT / GRENZABSTÄNDE 
Bei a llen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern s ind die geltenden Regelungen des AGBGB 
Art.°47 bis 50 zu beachten und zu angrenzenden benachbarten F lächen nachfo lgende Abstände 
e inzuhalten: 
  - 0 ,50 m für Gehölze niedriger als  2,00 m W uchshöhe, 
  - 2 ,00 m für Gehölze höher a ls  2,00 m W uchshöhe, 
  - bis  zu 4,00 m zu landwirtschaftlichen Nutzflächen für Gehölze hö her a ls 2,00 m. 
 

7 FÜHRUNG UND SCHUTZ VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN 
Die Unterbringung der erforderlichen Versorgungsle itungen sollte  aus städtebaulichen und gesta lte-
rischen Gründen im Einvernehmen mit den Leitungsträgern unterirdisch erfo lgen. 
Bei Anpflanzung von Bäumen und Großsträuchern is t zu unterirdischen Ver- und E ntsorgungsle itun-
gen e in Abstand von mindestens 2,50 m einzuhalten. Bei kle ineren Sträuchern is t ein Mindestab-
stand von 1,50 m ausreichend. 
 

8 ABFALLRECHT  
Größe, Zahl und Art der Abfallbehältnisse richten s ich nach den Bestimmungen der jeweiligen gelten-
den Satzung. Kann der angefa llene Müll nicht direkt durch die Müllfahrzeuge abgeholt werden, muss 
von den Abfa llbesitzern dieser zu dem nächsten anfahrbaren Sammelplatz gebracht werden. Auf 
§°16°Nr. 1 der Unfa llverhütungsvorschriften Müllbeseitigung (DGUV-Vorschrift 43) wird verwiesen.  
 

9 LEUCHTMITTEL 
Die Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmitte l (LED, natriumbe da mpft) wird angeraten. 
 

10 REGENERATIVE ENERGIENUTZUNG 
Im Planungsgebiet sollen Anforderungen im Hinblick auf den Einsatz erneuerbarer Energien, der 
Energieeffizienz sowie der Energieeinsparung besondere Berücksichtigung finden. In der Planung 
werden daher inhaltlich diese Zie lsetzungen getroffen durch e ine überwiegende Ausrichtung der Ge-
bäude nach Süden (Firs trichtung Ost-W est), der Berücksichtigung von ausreichend dimensionierten 
Abständen zwischen den Baukörpern (Verschattung) und der Zuläss igkeit von Solar- und Photovol-
ta ikmodulen a ls  eigenständige Dachhaut. Ebenso werden in de n örtlichen Bauvorschriften keine e in-
schränkenden Vorgaben hins ichtlich der Belichtung oder Fassadengestaltung getroffen, die eine 
Nutzung solarer W ärmegewinnung bei der Grundrissorientierung e inschränken.  Grundsätzlich wird 
zudem die Nutzung erneuerbarer Energien in Form von solarer Strahlenenergie für Heizung, W arm-
wasseraufbereitung, zur Stromerzeugung sowie zur allge meinen Kraft -W ärme-Kopplung e mpfohlen. 
 

11 GRUNDW ASSERSCHUTZ 
Genaue Angaben zum Höchsten Grundwasserstand (HGW ) als  Planungsgrundlage für Baumaßnahmen 
müssen durch ein Gutachten e ines fachkundigen Ingenieurbüros ermittelt werden. Die Erkundung des 
Baugrundes obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherren, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftre-
tendes Grund- oder Schichtenwassersichern muss. Insbesondere hat der Bauherr zu überprüfen, ob 
Vorkehrungen gegen Grundwassereintritt in Kellerräume, Tiefgaragen etc. zu treffen s ind. Darüber hin-
aus sind bauliche Anlagen, soweit erforderlich, druckwasserdicht und auftriebssicher auszubilden. Für 
das Bauen im Grundwasserschwankungsbereich sowie für eine evtl. notwendige Bauwasserhaltung ist 
beim Landratsamt Kelheim eine wasserrechtliche Genehmigung einzuholen. Sollte  der Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen geplant sein, so is t die Anlagenverordnung - Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS) zu beachten und die Fachkun-
dige Ste lle Wasserwirtschaft des Landratsamtes Kelheim zu beteiligen. 
Die Anzeigepf licht von Grundwasserfreilegungen nach § 49 W HG bzw. die Erlaubnis mit Zulas-
sungsfiktion nach Art. 70 BayW G sind zu beachten. 

Hinweise zur Grundwassernutzung: 
Für den Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplanes besteht zwar kein Alt lastenver-
dacht, jedoch is t davon auszugehen, dass das Grundwasser großflächig mit deponiespezifischen 
Schadstoffen aus benachbarten Altdepo nien belastet is t. Aus diesem Grund sollte  auf die Nutzung 
von Grundwasser in jeglicher Form z. B. für Gartenbewässerung oder als  Brauchwasser, verzichtet 
werden.  

 

12 NIEDERSCHLAGSW ASSERBESEITIGUNG 
Die Grundstücksentwässerung hat nach DIN 1986-100 in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 
12056 zu erfo lgen. 
Die Bodenversiegelung im gesamten Planungsbereich ist dabei auf das unbedingt erforderliche Maß 
zu beschränken. Zur Aufrechterhaltung der natürlichen Versickerungsfähigkeit s ind die Zufahrten und 
PKW -Stellflächen soweit a ls möglich versickerungsfähig zu gesta lten. 
Es wird weiterhin empfohlen, bei versickerungsfähigem Untergrund das Niederschlagswasser von 
den Dachflächen und den Grundstückszufahrten möglichst nicht in die Kanalisation einzule iten, son-
dern mitte ls bre itflächiger Versickerung über die belebte Bodenzone dem Untergrund zuzuführen 
oder über geeignete Rückhalteeinrichtungen (z. B. Teichanlagen, Regenwasserzis ternen) zu sam-
meln. Im Vorfe ld is t die ausreichende Sickerfähigkeit des Untergrundes nachzuweisen. 
Für e ine schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser ist 
die Niederschlagswasserfre iste llungsverordnung (NW FreiV) maßgebend. W eiterhin s ind die "Tech-
nischen Regeln zum schadlosen Einle iten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grund-
wasser" (TRENGW ) zu beachten. 
Bei Dachdeckungen mit Z ink-, Ble i- oder Kupfergehalt, die eine Gesamtfläche von 50m² überschrei-
ten, sind zusätzliche Reinigungsmaßnahme n für die Dachwässer erforderlich. Bei beschichteten Me-
ta lldächern is t mindestens die Korros ionsschutzklasse III nach DIN 55928-8 bzw. die Korros iv itä tska-
tego rie C 3 (Schutzdauer „lang“) nach DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten. Eine entsprechende Bestä-
tigung unter Angabe des vorgesehenen Materials  is t dann vorzulegen.  

Warnhinweis zu wild abfließendem W asser 
Falls es bei Starkniederschlägen oder Schneeschmelze zu wild abfließendem W asser kommen soll-
te , darf dieses nicht zum Nachte il Dritter ab- bzw. umgele itet werden. Geeignete Schutzmaßnahmen 
gegen wild abfließendes W asser und Schichtenwasser sind vorzusehen, z. B. die Anordnung des 
Erdgeschosses mindestens 50 cm über Gelände niveau) und die wasserdichte Ausführung des Kel-
lergeschosses (das bedeutet auch, dass alle  Öffnungen sowie Leitungs- und Rohrdurchführungen 
wasserdicht oder anderweitig geschützt sein müssen). Deta illierte Empfehlungen zum Objektschutz 
und baulichen Vorsorge enthält die Hochwasserschutzfibel des Bundesumweltminis teriums 
(www.bmub.bund.de; Suchbegriff „Hochwasse rschutzfibel“).  

Hinweis Entwässerungsplan 
Im Rahmen des Bauantragsverfahrens is t vom Bauherrn ein Entwässerungsplan vorzulegen.  
 

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz zur Pflege 
und zur Entwicklung der Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 

 
Einzelgehölz - geplant 

 
Gehölzgruppe (Baum -/ Strauchpflanzung) - geplant 

 
Sonstige Planzeichen 
 

Stellplätze 
 

Gara gen/ Carports  
 
Müllsammelstelle 
 
Firstrichtung 

 
Private, nicht  überbaubare Grundstücksflächen 
Hausgartennutzung 

 
Bezugspunkt Höhenlage baulicher Anlagen (gemäß Festsetzung durch Text 
Ziffer 2.4 Höhenlage baulicher Anlagen) 
Der Bezugspunkt zur Definition der Höhenlage ist jeweils an der 
Grundstücksgrenze mittig innerhalb der privaten Verkehrsflächen zu wählen. 

 
Nutzungsschablone 
1. Art der baulichen Nutzung, Fläche 
2. Grundflächenzahl (GRZ) 
3. Geschossflächenzahl (GFZ) 
4. Vollgeschoss (VG), Bauweise 
5. Wandhöhe (W H), Dachfläche (DF)/ Dachneigung (DN) 

 
Vermaßung (Beispiel) 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes mit 
Grünordnungsplan 

 
Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 
Allgemeines W ohngebiet (gemäß Festsetzung durch Text 1.1) 

 
Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 
 
Zahl der Vollgeschosse 

 
max. 1 Vollgeschoss zulässig 
 
max. 2 Vollgeschosse zulässig 

 
Baugrenzen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)  

 
Baugrenze:  Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch 

Baugrenzen festgesetzt. Eine Überschreitung der 
Baugrenzen für untergeordnete Anlagen in Form  von 
W intergärten, Terrassenüberdachungen und Balkonen 
ist bis zu einer Tiefe von 2,50 m zulässig. 

 
Baufläche für private Stellplätze 

 
Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

 
Öffentliche Straßenverkehrsfläche 
(Fahrbahn) 
 
Straßenbegrenzungslinie 

 
Sichtfelder 
Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflächen dürfen außer Zäunen 
neue Hochbauten nicht errichtet werden; W älle, Sichtschutzzäune, Anpfla nzungen a ller Art 
und Zäune sowie Stapel, Haufen u. ä. mit dem Grundstück nicht verbundene Gegenstände 
dürfen nicht angelegt werden, wenn sie s ich mehr a ls 0,80 m über die Fahrbahnebene 
erheben. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und anzeigefre ie Bauten oder 
Stellplätze errichtet und Gegenstände gelagert oder hinterste llt werden, die diese Höhe 
überschreiten. Dies gilt für die Dauer der Bauzeit. Einzelbaumpflanzungen im Bereich der 
Sichtflächen sind mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen.  

 
Private Verkehrsflächen 
nicht eingezäunt; zur Erschließung der Bauparzellen 
 
Einfahrt Garagen/  Carports 
 

Flächen für den Hochwasserschutz 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 

 
Hochwassergefahrenfläche HQextrem – Grenze 
D aten quelle: Nac hr ichtlic he Überna hm e, Bay er isc hes Landesa mt für  U mwe lt,  w ww.lfu.bay ern.de 
 

Flurnummer (Beispiel) 
 

Flurstücksgrenze mit Grenzstein  - bestehend 
 

Grundstücksgrenze - geplant 
 

Parzellennummer (Beispiel) 
 

Hausnummer (Beispiel) 
 

Parzellengröße (Beispiel) 
 

Bebauung - bestehend 
 

Bebauung Hauptnutzung - geplant (Vorschlag) 
 

Bebauung Garag en/ Carports - geplant (Vorschlag) 
 
Mögliche Erweiterung 
 

13 HOCHWASSERGEFAHRENLAGE 
Entsprechend der Hochwassergefahrenkarten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt liegt der Gel-
tungsbereich nicht innerhalb eines amtlich festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwem-
mungsgebietes, sowie nicht innerhalb der Hochwassergefahrenflächen HQhäufig und HQ100. Für den 
Planungsbereich ist der Hochwasserschutz für ein Ereignis auf Grundlage des HQ10 0, also einem hun-
dertjährigen Hochwasserereignis der Donau sichergestellt. Der Geltungsbereich liegt vollständig inner-
halb der Hochwassergefahrenfläche HQe xtrem (Quelle: Onlineangebot zu Hochwassergefahrenkarten 
und Hochwasserrisikokarten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt). Die Darstellung des HQextre m 
dient in erster Linie der Information. Es bedeutet, dass bei Versagen der Hochwasserschutzeinrichtun-
gen mit Überflutungen in diesem Bereich zu rechnen ist. Bauwerber sind entsprechend über diese po-
tentielle Gefährdung bei Versagen der Hochwasserschutzeinrichtungen zu informieren. Der Wasser-
spiegel liegt dann bei ca. 344,70 m ü. NN., wodurch die Wassertiefe bis zu 1,00 m beträgt. Im Ergebnis 
lässt sich der Standort für derartige Hochwasserereignisse nicht schützen. Innerhalb des Hochwasser-
risikogebietes der Donau dürfen bauliche Anlagen nur in einer dem jeweiligen Hochwasserrisiko ange-
passten Bauweise errichtet oder wesentlich erweitert werden (§ 78b Abs. 1 Satz 2 Nr.2 WHG). Im Falle 
eines Hochwassers ist durch den genannten Wasserspiegel von 344,70 m ü. NN. mit eindringendem 
Wasser bis zum Erdgeschoss zu rechnen. Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen im Hoch-
wasserrisikogebiet der Donau ist nur mehr eingeschränkt zulässig (§ 78c Abs. 2 WHG). Wegen der 
Nähe zum Wasserschutzgebiet und der Lage im Karstgebiet sollten andere weniger wassergefährden-
de Energieträger gewählt werden. Detaillierte Empfehlungen zum Objektschutz und baulichen Vor-
sorge enthält die Hochwasserschutzfibel des Bundesumweltministeriums (www.bmub.bund.de; 
Suchbegriff „Hochwasserschutzfibel“). Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird 
empfohlen. 

 
14 GEEIGNETE ZEITRÄUME FÜR DIE BESEITIGUNG VON GEHÖLZEN 

Um vermeidbare Verluste durch direkte Tötung/ Verletzung oder auch Störungen von europarecht-
lich geschützten Vogelarten so weit wie möglich zu vermeiden dürfen vorhandene Gehölzbestände 
nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 28. Februar unter Beachtung artenschutzrechtlicher Vorga-
ben (insbesondere Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG) beseitigt werden. 
 

15 LANDWIRTSCHAFTLICHER VERKEHR 
Aufgrund der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen an den Geltungsbereich ist mit land-
wirtschaftlichem Verkehr auch innerhalb des Geltungsbereiches zu rechnen. Die Bauwerber sind 
entsprechend darauf hinzuweisen. 
 

16 IMMISSIONEN DURCH DIE LANDWIRTSCHAFT 
Unmittelbar an den Geltungsbereich grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an. Im Zuge einer ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen müssen die An-
lieger mit zeitweise bedingten Geruchsimmissionen (Gülle, Mist, Pflanzenschutzmittel), Staubimmis-
sionen (Ernte-Drusch, Trockenheit) und Lärmimmissionen (landwirtschaftliche Maschinen) rechnen. 
Die landwirtschaftlichen Arbeiten fallen unter Umständen auch an Sonn- und Feiertagen an. Die 
Bauwerber sind entsprechend darauf hinzuweisen. 
 

17 VERKEHRSLÄRMEINWIRKUNG 
Im Zuge der Fachstellenbeteiligung wird in Bezug auf die Stellungnahme des Landratsamtes Kel-
heim seitens Hoock & & Partner Schachverständige PartG mbB ein Abwägungsvorschlag hinsicht-
lich der Verkehrslärmeinwirkung erarbeitet, welcher als ANHANG 2 der Begründung zum Bebau-
ungsplan mit Grünordnungsplan vollumfassend Bestandteil der Verfahrensunterlagen wird.  
Zum Schutz künftiger Bewohner in den am stärksten von Verkehrslärmeinwirkungen betroffenen 
Fassaden der Parzellen 1 und 4 sollen keine Immissionsorte bzw. öffenbare Fenster zu schutzbe-
dürftigen Aufenthaltsräumen zu liegen kommen.  

Abbildung 3: 
In den rot gekennzeichneten Fassaden sollen keine zum Öffnen eingerichteten Außenbauteile (z. B. 
Fenster, Türen) von im Sinne der DIN 4109 schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen zu liegen kommen: 

 
Datenquelle: Nachrichtliche Übernahme, Hoock & Partner Schachverständige PartG mbB, Abwägungsvorschlag zur Stellung-
nahme des Landratsamtes Kelheim vom 18.12.2020, 26.02.2021 
 

18 DIN – NORMEN 
Die DIN-Normen, auf welche die Festsetzungen Bezug nehmen, sind bei der Stadt Kelheim zugänglich. 
 

19 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan umfasst die vermes-
senen Grundstücksflächen der Flurnummern 524, 525 und 527 (TF) der Gemarkung Kelheimwinzer 
mit einer Fläche von 3.672 m². 
 

20 INKRAFTTRETEN 
Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan Nr. 125 „Sandfeld – 
Neu I"  erfolgt gemäß § 13b BauGB im Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB und 
wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 2 BauGB durchgeführt. Von 
der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird entspre-
chend § 13 Abs. 3 Nr. 1 BauGB in vorliegender Situation abgesehen. 

 
1  Aufstellungsbeschluss 

D ie  Stadt Kelheim hat in der Sitzung vom 18.11.2019 die Aufstellung des  
Bebauungsplanes m it Grünordnungsplan Nr. 125 „Sandfeld – Neu I" beschlos-
sen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 04.12.2019  ortsüblich bekanntge-
macht. 

 
2  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB fand vom 
04.12.2019  bis einschließlich 03.01.2020 statt. 

 
3  Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan Nr. 125  
„San d fe ld  – Neu I" in der Fassung vom 08.06.2020 wurde gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 10.08.2020  bis ein-
schließlich 14.09.2020 öffentlich ausgelegt. 
 

4  Zweite öffentliche Auslegung 
Der Entwurf II des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan Nr. 125  
„Sandfeld – Neu I" in der Fassung vom 19.10.2020 wurde gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m . § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 
17.11.2020 bis 21.12.2020 zum zweiten Mal öffentlich ausgelegt. 

 
5  Satzungsbeschluss 

Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 125 „Sandfeld – Neu I" wurde 
mit Beschluss vom 01.03.2021 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB und Art.°81°BayBO 
in der Fassung vom 01.03.2021  als Satzung beschlossen. 

 
 
 

Stadt Kelheim, den …………………  
 1. Bürgermeister 

 
6  Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt. 
 
 
 

Stadt Kelheim, den …………………  
 1. Bürgermeister 

 
7  Inkrafttreten  

Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 125 „Sandfeld – Neu I" wurde 
am __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. Der Be-
bauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 125 „Sandfeld – Neu I" tritt m it der Be-
kanntmachung in Kraft. Auf die Rechtsfolgen der §§ 44 Abs. 3/4, 214 u. 215 
BauGB wird hingewiesen. 

 
 
 

Stadt Kelheim, den …………………  
 1. Bürgermeister 

 

B) GRÜNORDNUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB 
 

10 NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 
Die nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen innerhalb des Siedlungsbereiches 
sind a ls Rasen-, W iesen- oder Pflanzflächen auszubilden. Eine Befestigung innerhalb 
dieser Flächen ist nur für Zugänge, Zufahrten, Stellplätze, Aufenthaltsbereiche und 
Einfriedungen zulässig. 
 
 

11 VERKEHRSFLÄCHEN, STELLPLÄTZE,  ZUFAHRTEN UND ZUGÄNGE 
Auf eine geringstmögliche Befestigung ist zu achten.  
D ie KFZ-Stellplätze, KFZ-Stauräume und Grundstückszufahrten sind versickerungsfähig zu 
gestalten (rasenverfugtes Pflaster, Schotterrasen, Rasengittersteine, Fahrspuren mit 
durchlässigen Zwischenräumen, Porenpflaster u. ä.). 
 
 

12 PFLANZMASSNAHMEN 
12.1 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern auf den Privatgrundstücken 

Die in der Plandarstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan angegebenen 
Baum-/ Strauchpflanzungen stellen eine Mindestanzahl an Pflanzungen dar. Die Lage der 
Pflanzungen ist variabel, wobei das planerische Konzept im Grundsatz einzuhalten ist. 
Spätestens in der Pflanzperiode nach Fertigste llung der Bauarbeiten sind die Grünflächen 
entsprechend den Festsetzungen zu begrünen und zu bepf lanzen. Bei jeglichen 
Gehölzpflanzungen ist auf das Straßenraumprofil zu achten.  
Straßenraum Kelheimwinzerstraße 
Zur Begrünung des Straßenraumes der Kelheimwinzerstraße sind Bäume gemäß den 
Artenlisten 15.1 und 15.2 und den festgesetzten Mindestqualitäten vorzusehen.  
Nicht überbaubare Grundstücksflächen 
Zur Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Bäume und Sträucher 
gemäß den Artenlisten 15.2 und 15.3 und den darin festgesetzten Mindestqualitäten zu 
pflanzen, wobei vorwiegend standortgerechte Laubgehö lze in Kombination mit 
Ziersträuchern zu verwenden sind.  
Bei Strauch- oder Baum-/ Strauchpf lanzungen als Abschirmung zu den 
Nachbargrundstücken soll der Anteil heimischer Gehölze mindestens 60 % betragen, im 
Übergangsbereich zur freien Landschaft 100 %.  
Je angefangene 300 m² Grundstücksfläche, die von baulichen Anlagen nicht überdeckt 
werden, ist ein heimischer Laubbaum entsprechend Artenliste 15.2 bzw. ein Obstbaum in 
den festgesetzten Mindestqualitäten zu pflanzen. Die im Straßenraum festgesetzten 
Bäume können angerechnet werden. 
 
 

13 PFLEGE DER GEHÖLZPFLANZUNG EN 
Die zu pf lanzenden Gehölze sind zu pflegen und zu erhalten. Ausfallende Bäume und 
Sträucher sind nachzupflanzen, wobei die Neupflanzungen ebenfalls den festgesetzten 
Güteanforderungen zu entsprechen haben und in der nächstmöglichen Pf lanzperiode zu 
pflanzen und arttypisch zu entwickeln sind. 
 
 

14 SCHUTZ UND ERHALT BESTEHENDER GEHÖLZE 
Zu erha ltender Baum- und Vegetationsbestand ist vor Beginn der Bauarbeiten durch 
geeignete Maßnahmen zu schützen. Die Schutzmaßnahmen sind nach DIN 18920 "Schutz 
von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen" (neueste Fassung) durchzuführen. 
Die Bes timmungen der RAS-LP4 sowie der ZTV-Baumpflege sind zu beachten. 
 

15 ARTENLISTEN 
Bei der Gehölzverwendung ist auf das Einbringen autochthonen Pflanzmaterials (Vorkom-
mensgebiet 5.2 Schwäbische und Fränkische Alb) zu achten. 

15.1 Gehölze 1. Ordnung  
Einzelgehölz: H, 3 x v., mDB, 16-18 (Straßenraumprofil, falls erforderlich) 
Qualität: vHei, 250-300 (flächige Pf lanzungen) 
Acer platanoides    Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus   Berg-Ahorn 
Quercus robur   Stiel-Eiche 
Tilia cordata     Winter -Linde 
und andere heimische, standortgerechte Arten. 
 

15.2 Gehölze 2. und 3. Ordnung  
Einzelgehölz: H, 3 x v., mDB, 14-16 (Straßenraumprofil, falls erforderlich) 
Qualität: vHei, 200-250 (flächige Pf lanzungen) 
Qualität: H, 8-10 (Obstgehölz) 
Acer campestre    Feld-Ahorn 
Carpinus betulus   Hainbuche  
Prunus avium    Vogel-Kirsche  
Sorbus aucuparia   Gemeine Eberesche 
sowie Obst-/ und Nussgehölze standorttypischer Regionalsorten und andere heimische, 
standortgerechte Arten. 
 

15.3 Sträucher 
Qualität: Str, mind. 4 Tr., 60-100 
Mit * gekennzeichnete Straucharten sind Ziergehölze.  
Amelanchier in Arten   Felsenbirne* 
Berberis vulgaris   Berberitze  
Cornus mas  Kornelkirsche  
Cornus sanguinea subsp. sanguinea Roter Hartriegel 
Corylus ave llana   Haselnuss  
Crataegus laevigata    Zweigriffliger W eißdorn 
Deutzia in Arten   Maiblumenstrauch* 
Forsythia x intermedia  Forsythie* 
Kolkwitzia amabilis   Perlmuttstrauch* 
Ligustrum vulgare   Liguster 
Philadelphus in Arten   Gartenjasmin* 
Prunus spinosa   Schlehdorn 
Rosa canina    Hunds-Rose 
Salix purpurea   Purpur-Weide 
Syringa vulgaris   Flieder* 
Weigela in Arten   Weigelie* 
und andere heimische, standortgerechte Arten. 
 

17 GRUNDRISSORIENTIERUNG/ PASSIVER SCHALLSCHUTZ 
Wohngrundrisse sind so zu organisieren, dass in den blau  gekennzeichneten Fassaden 
keine zum Öffnen eingerichteten Außenbauteile (Fenster, Türen) zu liegen kommen, die 
zur Belüftung von dem Schlafen dienenden Aufentha ltsräumen notwendig sind. 
Ist dies im E inze lfall nicht möglich, sind die betroffenen Schlafräume zur Sicherstellung 
ausreichend niedriger Innenpegel mit fensterunabhängigen schallgedämmten 
automatischen Be lüftungsführungen/systemen/anlagen auszustatten. Deren Betrieb muss 
auch bei vollständig geschlossenen Fenstern eine Raumbe lüftung mit ausreichender 
Luftwechselzahl ermöglichen. Alternativ können auch andere bauliche 
Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden, wenn diese nachweislich schallschutztechnisch 
gleichwertig sind.  

Abbildung 2: 
Lageplan mit Kennzeichnung der Fassaden, an denen Schallschutzmaßnahmen zum 
Schutz von Schlafräumen erforderlich sind. 

 
Datenque lle: Nac hr ichtlic he Übernahme, Hoock &  P artn er  S c hac hverständige P ar tG mbB  Immis sionssc hutztec hnisc hes 
Gutac hten, S c hallimmissionssc hutz, 05.08.2020  

 

C) SCHALLSCHUTZ 
Für den Bebauungsplan wurde ein Immissionsschutztechnisches Gutachten, 
Schallimmissionsschutz seitens Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB mit Datum 
vom 05.08.2020 als Prognose und Beurteilung von Geräuscheinwirkungen durch den 
öffentlichen Straßenverkehrslärm angefertigt. 
Das Gutachten wird unter ANHANG 1 der Begründung zum Bebauungsplan mit 
Grünordnungplan vollumfassend Bestandteil der Verfahrensunterlagen.  
 
 

16 ZULÄSSIGKEIT VON AUSSENW OHNBEREICHEN 
Im Anschluss an die in Abbildung 1 rot gekennzeichneten Fassaden sind schutzbedürftige 
Frei- und Außenwohnbereiche (z. B. Terrassen, Balkone) unzulässig. 
Schutzbedürftige Außenwohnbereiche, welche ggf. im Anschluss an die in Abbildung 1 
grü n  gekennzeichneten Fassaden entstehen, sind durch vorgehängte Glasfassaden, 
Glaselemente oder andere baulich gleichwertige Lärmschutzmaßnahmen (z. B. 
Lärmschutzwände, erhöhte Brüstungen) so abzuschirmen, dass der tagsüber (6:00 bis 
22:00 Uhr) geltende Immissionsgrenzwert IGWWA,Tag  = 59 dB(A) der 16. BImSchV 
nachweislich eingehalten wird. 

Abbildung 1: 
Lageplan mit Kennzeichnung der Fassaden, an denen Schallschutzmaßnahmen an 
schutzbedürftigen Außenwohnbereichen notwendig sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datenquelle: Nac hric htlic he Übernahme, Hooc k &  Par tner  Sc hac hverständige Par tG mbB  Immissionssc hutztec hnisches 
Gutachten, S challimmissionssc hutz, 05.08.2020 

 

ZULÄSSIGE BAUWEISE INNERHALB DES GELTUNGSBEREICHES
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